
 

 

 

Vertraulichkeitserklärung STEP Award 2009; [Unternehmen], F.A.Z.-Institut, Infraserv Höchst; 27.04.2009 1 

STEP Award – Vertraulichkeitserklärung 
 

Zwischen den Initiatoren: 

1. Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 

 Industriepark Höchst 
65926 Frankfurt am Main 

(nachfolgend "Infraserv Höchst") 

2. F.A.Z.-Institut GmbH, Innovationsprojekte 

 Mainzer Landstraße 199 
60326 Frankfurt am Main 

(nachfolgend "F.A.Z.-Institut") 

und 

3. [Unternehmen] 

 [Straße] 
[PLZ, Ort] 

(nachfolgend "[Unternehmen]") 

 

Infraserv Höchst und das F.A.Z.-Institut Innovationsprojekte (die „Initiatoren“) haben mit dem STEP 
Award gemeinsam mit mehreren Partnern einen Wettbewerb für produktions-, prozess- und F&E-
orientierte Wachstumsunternehmen aus den Branchen Pharma, Chemie, Life Science, Bio- und 
Nanotechnologie, Medizintechnik und Greentech in Deutschland, Österreich und der Schweiz initiiert. 

Ziel des Wettbewerbs ist die ganzheitliche Förderung der Preisträger in Form von Geldpreisen, 
Servicepaketen, Zugang zu den Kontakten der Initiatoren und Partner sowie optional Infrastruktur der 
Initiatoren und Partner. 

Die Wettbewerbsteilnehmer werden den Initiatoren vertrauliche Unterlagen, z.B. Businesspläne 
(„Vertrauliche Informationen“) zur Verfügung stellen. Der Sponsor hat sich für den STEP Award 2009 
verpflichtet, die Initiatoren als Partner zu unterstützen.  

Um die Vertraulichkeit der im Rahmen des STEP Award 2009 von den Wettbewerbsteilnehmern bzw. 
von Unternehmen erhaltenen Beiträge zu gewährleisten, verpflichtet sich [Unternehmen] gegenüber den 
Initiatoren: 

1. über Vertrauliche Informationen, die im Rahmen des STEP Award 2009 bekannt werden, auch 
nach dessen Beendigung Stillschweigen zu bewahren, diese vertraulich zu behandeln, 
unbefugten Dritten keinen Zugang zu ermöglichen und deren Zugang zu verhindern; 
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2. die überlassenen Vertraulichen Informationen ausschließlich für die Durchführung des STEP 
Award 2009 zu verwenden und sie nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des betreffenden 
Wettbewerbsteilnehmers an Dritte weiterzugeben, die diese Informationen nicht für den STEP 
Award 2009 benötigen;  

3. die schriftlich oder elektronisch zur Verfügung gestellten Vertraulichen Informationen 
(einschließlich Kopien, Notizen, Auszüge, Zusammenfassungen, etc.) auf Verlangen an die 
Initiatoren zurückzugeben, bzw. elektronische Daten und Kopien vollständig zu löschen, wobei 
die vorstehenden Verpflichtungen aus Ziffer 1. und 2. auch nach dieser Rückgabe bzw. 
Vernichtung fortbestehen; und 

4. sicherzustellen und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass die vorstehenden 
Vertraulichkeitsverpflichtungen auch von gegebenenfalls eingeschalteten Mitarbeitern und 
Beratern beachtet werden, wobei die Weitergabe von Vertraulichen Informationen jedoch nur 
an solche Personen erfolgen darf, die zur Erfüllung von Zwecken des STEP Award 2009 
Kenntnis von den Vertraulichen Informationen erlangen müssen und sich einer gleichwertigen 
Vertraulichkeitsverpflichtung unterworfen haben. 

Vertrauliche Informationen und Unterlagen in diesem Sinne sind alle als vertraulich 
gekennzeichneten wissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, technischen, finanziellen oder 
sonstigen Informationen, welche von Wettbewerbsteilnehmern, insbesondere durch Einreichung 
ihres Wettbewerbsbeitrages im Rahmen des STEP Award 2009 offenbart werden. Wenn 
Vertrauliche Informationen nicht in schriftlicher oder elektronischer Form zugänglich gemacht werden 
oder diese nicht als vertraulich gekennzeichnet werden, gilt die Verpflichtung zur Vertraulichkeit nur, 
wenn die Vertrauliche Information bei Offenlegung als vertraulich bezeichnet wird und innerhalb von 
dreißig Tagen nach Offenlegung elektronisch oder schriftlich zusammengefasst wird. 

Hiervon ausgenommen sind solche Informationen, die bereits allgemein bekannt sind oder ohne 
Verletzung der vorstehenden Regeln allgemein bekannt werden oder durch Dritte ohne Verletzung 
einer Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt gemacht werden. 

Die vorliegende Erklärung ist bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Unterzeichnung dieser 
Vereinbarung durch alle Parteien wirksam. 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Verpflichtung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Aufhebung oder Änderung dieser Klausel. 

Frankfurt am Main, den 2009 Frankfurt am Main, den 2009 

____________________________________ ____________________________________ 
[Unternehmen] F.A.Z.-Institut GmbH, 

 Innovationsprojekte 

Frankfurt am Main, den 2009 

___________________________________ 
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 


